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 Die Gliederung der Grundanforderung Punkt 1 - 4 ist im 

Sachbericht beizubehalten. Sollten einzelne Punkte für ein 

bestimmtes Projekt nicht zutreffend sein, sind diese zu 

kennzeichnen und ggf. zu begründen.

 Ein ausführlicher Sachbericht ist jeweils mit dem 

Zwischenverwendungsnachweis zum Jahresende 

(Stichtag 31.12.) sowie mit dem 

Endverwendungsnachweis vorzulegen.

 Bei sonstigen Zwischenverwendungsnachweisen 

müssen nur Abweichungen zum geplanten 

Projektverlauf dokumentiert werden.

5. 

Beschreibung des 

Projektverlaufs im betreffenden 

Abrechnungszeitraum unter 

Bezugnahme auf den Antrag

Der Sachbericht muss widerspiegeln, wie die in der 

Projektbeschreibung zum Projektantrag formulierten Zielvorstellungen

erfüllt wurden (SOLL/IST/Vergleich). Der

Sachbericht sollte in einem separaten Dokument erstellt

werden und nicht mehr als 10 Seiten umfassen.

Generell gilt: Eine Darstellung der wesentlichen Inhalte 

ist ausreichend  kurze Sachberichte sind erwünscht. 

Hinweise

= Zwischennachweis zur 

Auszahlung (vgl. Tabelle Folie 4)

Hinweis: Die zahlenmäßige 

Darstellung der Teilnahmen/ 

Teilnehmer inkl. Quoten hat mit 

allen Zwischen- und 

Verwendungsnachweisen zu 

erfolgen. 

SAB-Vordruck 60881 – Allgemeine Hinweise



SAB-Vordruck 60881 – Inhaltliche Anforderungen 

Anforderungen an Sachberichte

Wurden die Teilnehmerzahlen und Quoten erreicht? 

(vorzugsweise tabellarische Darstellung)

Ist die Ansprache der Zielgruppe gelungen?

Hier: Kooperationen z.B. mit

Schulen oder Horten?

Mittels kurzer, prägnanter Beschreibung 

soll unter Bezugnahme auf den Antrag 

dargestellt werden, wie das Projekt 

tatsächlich umgesetzt wurde.
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SAB-Vordruck 60881 – Inhaltliche Anforderungen 

Anforderungen an Sachberichte

Ausführungen zu Pkt. 4 

können ggf. ohne Begründung 

entfallen. Soweit relevant, ist 

eine kurze Darstellung unter 

Verweis auf die Angaben im 

Antrag ausreichend.

Leitfragen:

Wurde die Zielgruppe 

erreicht? Wurden die 

geplanten Zielstellungen 

erreicht? Welche 

Herausforderungen gab es 

und wie wurde damit 

umgegangen? Was kann 

bei einer etwaigen 

Verlängerung verbessert 

werden? Wie wurde die 

Öffentlichkeit über das 

Projekt informiert?

Was wird aus dem Projekt 

nach der Förderung?
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Einzureichenden Unterlagen im
Zahlungs- und Abrechnungsverfahren

Vordruck SAB 62074 - Kommune

x x x xZwischennachweis/Verwendungsnachweis für Vorhaben der nachhaltigen sozialen 

Stadtentwicklung (bei Weiterleitung)

PRANO-Vordruck SAB 60876  - Träger
x x x

Zwischennachweis inkl. Anlagen 1 bis 6

Vordruck SAB 60881 - Träger
x x

Sachbericht (in verbaler Form)

PRANO-Vordruck SAB 60877 - Träger
x

Verwendungsnachweis inkl. Anlagen 1 bis 6

Vordruck SAB 60835
x

bei 

ÄnderungenMitarbeiter-/Dozentenliste (außer bei Vergabe)

Arbeitsverträge für Personal bei Stellenförderung x

offene Vorhaben

Projektlisten (Teilnahmen) x

Zahlenmäßige Darstellung der Teilnahmen an offenen Vorhaben inkl. Quoten x x x x
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Einzureichenden Unterlagen im
Zahlungs- und Abrechnungsverfahren

geschlossene Vorhaben

Teilnehmerliste - online und Ausdruck mit Unterschrift x x x x

Teilnehmerliste - online und Ausdruck mit Unterschrift  - 6 Monate nach Beendigung 

des Vorhabens

6 Mon. nach 

Vorhabens-

zeitraum

Zahlenmäßige Darstellung der Teilnehmer an geschlossenen Vorhaben inkl. Quoten
x x x x

(durchgeführte Veranstaltungen und Teilnehmerzahl)

Erklärung, dass der ZWE die Zugehörigkeit der TN zum Fördergebiet anhand des 

Straßenverzeichnisses überprüft hat
x x x x

Wirtschaft im Quartier

Unternehmensliste x x x x

Zahlenmäßige Darstellung der Veranstaltungen
x x x x

(durchgeführte Veranstaltungen und Teilnehmerzahl)
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